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vorbildlich durchzuführen. Der Vorsitzende ist den 
Leitern der Brigaden und dem Buchhalter gegen
über weisungsberechtigt.

(3) Der Vorsitzende ist der Mitgliederversammlung, 
der Bevollmächtigtenversammlung und dem Vor
stand für seine gesamte Tätigkeit rechenschafts
pflichtig.

(4) Der Vorsitzende bzw. sein Stellvertreter und ein 
weiteres Vorstandsmitglied vertreten die Genossen
schaft im Rechtsverkehr.

(5) Die im Abs. 4 Genannten können andere Perso
nen zur Vertretung der Genossenschaft schriftlich 
bevollmächtigen. In der Vollmacht müssen die Be
fugnisse der Vertreter genau angegeben werden.

(6) Die Vertretung der Genossenschaft darf von den 
Berechtigten nur im Rahmen der gesetzlichen Be
stimmungen, des Statuts und des Planes der Ge
nossenschaft ausgeübt werden.

(7) Bei Geltendmachung von Ansprüchen, die sich 
gegen den Vorstand oder einzelne Vorstandsmit
glieder richten, wird die Genossenschaft durch die 
Revisionskommission vertreten.

D. Die Revisionskommission

18. (1) Die Mitgliederversammlung wählt eine Revi
sionskommission von 3 bis 5 Mitgliedern auf die 
Dauer von 2 Jahren.

(2) Die Revisionskommission ist das wichtigste Or
gan der Mitgliederversammlung zur Kontrolle der 
Wirtschaftsführung der Genossenschaft sowie zur 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, des 
Statuts und der Beschlüsse der Mitgliederversamm
lung. Sie kontrolliert die Einhaltung der Grund
sätze der wirtschaftlichen Rechnungsführung und 
die Maßnahmen zum Schutze des genossenschaft
lichen Eigentums.

(3) Die Revisionskommission hat mindestens zwei
mal im Jahr eine Revision vorzunehmen und der 
Mitglieder- bzw. der Bevollmächtigtenversammlung 
über ihre Tätigkeit zu berichten.

(4) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben besitzt die Re
visionskommission folgende Rechte:

a) in Akten und Schriftstücken der Genossen
schaft Einsicht zu nehmen;

b) Auskünfte vom Vorstand, vom Vorsitzenden 
sowie von allen Mitgliedern und anderen in 
der Genossenschaft tätigen Personen zu ver
langen;

c) an den Sitzungen des Vorstandes mit beraten
der Stimme teilzunehmen.

(5) Der Vorstand hat der Revisionskommission spä
testens 8 Wochen nach Ablauf des Wirtschafts
jahres folgende Unterlagen vorzulegen:

a) Bericht über die Erfüllung des Schurplanes,
b) die Inventur zum Jahresbericht,
c) die Bilanz und Ergebnisrechnung,
d) den Rechenschaftsbericht.

Die Unterlagen werden durch die Revisionskom
mission geprüft. Die Revisionskommission schlägt 
der Mitgliederversammlung vor, die Annahme der 
Vorlagen zu beschließen und dem Vorstand Ent
lastung zu erteilen.

V.
Die Mittel der Genossenschaft und ihre Verwendung

19. Die Mittel der Genossenschaft setzen sich zusam
men aus:

a) dem Anteilfonds,
b) dem gemeinschaftlichen Fonds.

20. (1) Der Anteilfonds besteht aus den Anteilen, die 
jedes Mitglied an die Genossenschaft zahlt. Der An
teil des Mitgliedes entspricht seinem durchschnitt
lichen Verdienst von 2 Monaten in der Genos
senschaft. Der Anteil kann in Raten gezahlt wer
den, die mindestens 3—5 % der monatlichen Ver
gütung betragen. Die Anteile werden nicht verzinst.

(2) Bei Beendigung der Mitgliedschaft wird der An
teil innerhalb von 3 Monaten an das ausgeschie
dene Mitglied oder dessen Erben zurückgezahlt.

21. Der gemeinschaftliche Fonds wird durch die Zu
führung des jährlichen Gewinns gebildet. Er setzt 
sich zusammen aus:

a) dem Akkumulationsfonds,
b) dem Konsumtionsfonds.

22. Der Akkumulationsfonds dient der Erweiterung 
und Erneuerung der Arbeitsinstrumente und der 
Bildung einer Reserve, um evtl, auftretende Stok- 
kungen und Verluste auszugleichen. Dem Akkumu
lationsfonds werden soviel Gewinnanteile zugeführt, 
wie zur Erweiterung und Erneuerung der Arbeits
instrumente notwendig sind. Die Zuführung be
trägt jedoch mindestens 35% des Gewinns.

23. Der Konsumtionsfonds dient der Befriedigung der 
materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Mit
glieder. Dem Konsumtionsfonds werden bis zu 
65 % des Gewinns zugeführt. Der Konsumtions
fonds wird für die Zahlung von Gewinnanteilen an 
alle Mitglieder entsprechend der Menge und Quali
tät ihrer geleisteten Arbeit, für Prämiengelder, für 
die Gewährung von Beihilfen an Mitglieder aus be
sonderen Anlässen und für kulturelle Zwecke ver
wendet. Mindestens 45 % des Gewinns müssen zur 
Verteilung an die Mitglieder entsprechend ihrer 
geleisteten Arbeit verwendet werden.

24. Der Gewinn der Genossenschaft ergibt sich aus den 
durch die genossenschaftliche Tätigkeit erzielten 
Erlösen nach Abzug

a) der leistungsbedingten Aufwendungen,
b) der Vergütungen an die Mitglieder für ge

leistete Arbeit einschließlich der von der Ge
nossenschaft zu zahlenden Anteile für Sozial
versicherung,

c) der gesetzlichen Abgaben.

25. Die Genossenschaft verfügt selbständig nach einem 
durch den Bezirkslandwirtschaftsrat bestätigten 
Plan über ihre eigenen Mittel. Sie hat das Recht, 
Bankkredite in Anspruch zu nehmen. Für ihre Ver
pflichtungen haftet die Genossenschaft mit ihrem 
gesamten Vermögen.

VI.
Rechtsfähigkeit der Genossenschaft

26. Das vorliegende Statut wird nach der Annahme 
durch die Mitgliederversammlung beim Rat des 
Kreises registriert. Danach gilt die Genossenschaft 
als rechtsfähig.


